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1 Ausgangslage 

Gemäss Artikel 25 der Verordnung 2 zum Arbeitsgesetz (ArGV 2) dürfen Betriebe in Frem-

denverkehrsgebieten, die der Befriedigung spezifischer Bedürfnisse der Touristen dienen, 

während der Saison ohne behördliche Bewilligung Arbeitnehmende am Sonntag beschäfti-

gen. Zudem sieht Art. 25 ArGV 2 weitere Abweichungen von den gesetzlichen Arbeits- und 

Ruhezeitvorschriften vor. Betriebe in Fremdenverkehrsgebieten sind gemäss der Definition 

von Art. 25 Abs. 2 ArGV 2 Betriebe in Kur-, Sport-, Ausflugs- und Erholungsorten, in denen 

der Fremdenverkehr von wesentlicher Bedeutung ist. Der Einkaufstourismus fällt nicht unter 

die aktuelle Regelung von Art. 25 ArGV 2. 

Die von den Räten überwiesene Motion Abate1 beauftragt den Bundesrat, Artikel 25 der Ver-

ordnung 2 zum Arbeitsgesetz (ArGV 2) so anzupassen, dass er den Erfordernissen des mo-

dernen Fremdenverkehrs besser entspricht. Die Anpassung soll gezielt und deutlich abge-

grenzt sein, so dass der Arbeitnehmerschutz gewahrt bleibt. 

2 Rechtlicher Hintergrund und Umsetzung 

In Artikel 27 des Arbeitsgesetzes (ArG) wird festgehalten, dass von bestimmten Vorschriften 
des Gesetzes abgewichen werden kann, soweit dies mit Rücksicht auf die besonderen Ver-
hältnisse der betroffenen Betriebe oder Arbeitnehmer notwendig ist. In Absatz 2 Bst. c wird 
dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, durch Verordnung solche Sonderbestimmungen zu er-
lassen für Betriebe, die den Bedürfnissen des Fremdenverkehrs dienen. Die Liste in Absatz 
2 ist nicht abschliessend. Der Bundesrat kann somit auch neuen Bedürfnissen in der ArGV 2 
Rechnung tragen; diese müssen sich aber im Rahmen des Gesetzes bewegen.  

                                                

1 12.3791: Stärkung des Schweizer Tourismus. Anpassung der Verordnung 2 zum Arbeitsgesetz an die Bedürf-

nisse des Fremdenverkehrs.  

http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20123791 

 

http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20123791
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Die damalige Kompetenzdelegation an den Bundesrat zum Erlass von Sonderbestimmungen 
für Betriebe, die den Bedürfnissen des Fremdenverkehrs dienen, erfolgte in einem bestimm-
ten Kontext: Von den Sonderbestimmungen sollten diejenigen Betriebe profitieren können, 
die in klassischen Fremdenverkehrsgebieten liegen, in denen die Hotellerie eine wichtige 
Einnahmequelle ist und in denen der Tourismus saisonmässigen Schwankungen unterliegt. 
Der internationale Fremdenverkehr hat sich seither jedoch stark gewandelt und mit den neu-
en Kundengruppen sind auch neue Bedürfnisse des Fremdenverkehrs entstanden, die nicht 
mehr so eng wie früher an die Hotellerie oder an die Bedeutung der Saison geknüpft sind. 
Mit einer Anpassung der Verordnung, welche Sonntagsarbeit aufgrund des modernen Frem-
denverkehrs unter ganz bestimmten, eng umschriebenen Voraussetzungen zulässt, wird den 
Bedürfnissen im Sinne der Motion Abate Rechnung getragen, ohne dass der gesetzliche 
Rahmen der Delegationsnorm von Art. 27 ArG gesprengt wird. Die konkrete Umsetzung der 
Motion Abate soll mittels einer durch verschiedene Kriterien eingegrenzten Ergänzung der 
heutigen Regelung erfolgen. So werden in Art. 25 ArGV 2 die Absätze 3 und 4 neu eingefügt. 
Die Absätze 1 und 2 von Art. 25 ArGV 2 bleiben hingegen unverändert bestehen (Ausnah-
me: Angleichung des französischen und italienischen Textes von Art. 25 Abs. 2 an die    
massgebende deutsche Fassung2).  

3 Erläuterung der Änderungen von Art. 25 ArGV 2 (neue Absätze 
3 und 4) 

Durch die Ergänzung von Art. 25 ArGV 2 wird den geänderten Bedürfnissen des Fremden-

verkehrs Rechnung getragen: Shopping gehört zu den wichtigsten Gründen für eine Reise in 

die Schweiz und wird zunehmend als "Erlebnis" wahrgenommen. Die ergänzte Bestimmung 

zielt somit in erster Linie auf diejenigen Touristen ab, die ihre Ferien in der Schweiz verbrin-

gen und bei dieser Gelegenheit Shopping betreiben. 

Die neue Regelung von Absatz 3 sieht vor, dass Einkaufszentren, die den Bedürfnissen des 

internationalen Fremdenverkehrs dienen, während des ganzen Jahres am Sonntag ohne 

Bewilligung Arbeitnehmende beschäftigen dürfen (Art. 4 Abs. 2 ArGV 2). Zudem dürfen die 

mindestens 26 frei zu gewährenden Sonntage pro Kalenderjahr unregelmässig auf das Jahr 

verteilt werden, jedoch ist im Zeitraum eines Kalenderquartals mindestens ein freier Sonntag 

zu gewähren (Art. 12 Abs. 1 ArGV 2). Unter die Regelung von Absatz 3 fallen nur Einkaufs-

zentren und somit nicht einzelne Betriebe. Unter einem Einkaufszentrum ist die räumliche 

und organisatorische Konzentration von mehreren Betrieben unter einem Dach zu verstehen. 

Konkret bedeutet das, dass eine einheitliche wirtschaftliche Leitung und ein einheitliches 

Marketing bestehen. Da die Nachfrage nach Shopping-Angeboten gemäss den Zahlenerhe-

bungen von Schweiz Tourismus über das Jahr hinweg relativ konstant ist, ist die Sonderre-

gelung nicht wie bei Art. 25 Abs. 1 ArGV 2 auf die Saison eingegrenzt, sondern gilt für das 

ganze Jahr.  

Absatz 4 legt das Verfahren und die Kriterien fest, damit ein Einkaufszentrum unter die Son-

derbestimmung fällt. Das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und For-

schung (WBF) legt die Einkaufszentren, die den Bedürfnissen des internationalen Fremden-

verkehrs dienen, fest. Diese Einkaufszentren werden in einer zu schaffenden WBF-

Verordnung zu bezeichnen sein. Das WBF wird jedoch nur aktiv auf Antrag des betroffenen 

                                                

2 Zur Problematik der unterschiedlichen Sprachfassungen von Art. 25 Abs. 2 ArGV 2 vgl. den Entscheid des Bun-

desgerichts 2C_10/2013 vom 10. Januar 2014 (Erwägung 5.1). 
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Kantons, welcher vorgängig die Kriterien von Absatz 4 Bst. a bis d zu prüfen hat. Dieses 

Vorgehen hat den Vorteil, dass die regionalen bzw. lokalen Gegebenheiten angemessen be-

rücksichtigt und allenfalls notwendige Abklärungen vor Ort direkt durch die zuständigen kan-

tonalen Behörden vorgenommen werden können. Durch die Festlegung der fraglichen Ein-

kaufszentren auf Bundesebene soll demgegenüber eine möglichst grosse Einheitlichkeit und 

Transparenz geschaffen werden. 

Damit ein Einkaufszentrum als den Bedürfnissen des internationalen Fremdenverkehrs die-
nend bezeichnet werden kann, müssen die folgenden Kriterien kumulativ erfüllt sein: 

 Das Warenangebot muss auf den internationalen Fremdenverkehr ausgerichtet sein. Ei-

ne Mehrheit der sich im Einkaufszentrum befindenden Geschäfte muss überwiegend 

(d.h. zu mehr als der Hälfte; im Regelfall ist dabei auf die Verkaufsfläche abzustellen) Lu-

xusartikel anbieten (Buchstabe a). Häufig wird es sich um Luxus-Markenartikel in den Be-

reichen Kleider und Schuhe, Accessoires, Uhren und Schmuck sowie Parfum handeln; 

die Aufzählung ist jedoch nicht abschliessend. Bei der Beurteilung, ob internationale 

Marken tatsächlich im Premium- oder Luxury-Bereich liegen, kann z.B. darauf abgestellt 

werden, ob es sich um Marken mit einer tiefen Distributionsdichte handelt. Die Beurtei-

lung, ob das Warenangebot im Einzelfall diese Anforderungen erfüllt, kommt den zustän-

digen kantonalen Behörden zu. 

 Da der Fokus der neuen Sonderbestimmung auf den internationalen Fremdenverkehr ge-

richtet ist, muss sowohl der im fraglichen Einkaufszentrum gesamthaft erwirtschaftete 

Umsatz wie auch derjenige der Mehrheit der sich darin befindenden Geschäfte zu einem 

wesentlichen Teil mit internationaler Kundschaft erwirtschaftet werden (Buchstabe b). 

Dies muss vom jeweiligen Einkaufszentrum belegt werden können. Wesentlich kann 

auch ein Anteil am Umsatz von weniger als 50 % sein, 10 % erfüllt dieses Kriterium hin-

gegen klar nicht. Da die Einkaufszentren zum Zeitpunkt des Gesuchs um eine Aufnahme 

in die WBF-Verordnung grundsätzlich keine Arbeitnehmenden am Sonntag beschäftigen 

dürfen, ist als Berechnungsgrundlage auf den an Werktagen (Montag bis Samstag) er-

zielten Umsatz abzustellen. Was die Berechnungsperiode für den erzielten Umsatz anbe-

langt, so ist bei bestehenden Einkaufszentren in der Regel auf den Umsatz während ei-

nes ganzen Jahres abzustellen, damit verlässliche Zahlen vorliegen. Bei neuen Ein-

kaufszentren kann diese Zeitspanne auch kürzer sein; sie sollte aber 3 Monate nicht un-

terschreiten. 

 Das Einkaufszentrum muss sich entweder in einem Fremdenverkehrsgebiet nach Absatz 

2 befinden. Dies bedeutet, dass es in einem Kur-, Sport-, Ausflugs- oder Erholungsort, in 

dem der Fremdenverkehr von wesentlicher Bedeutung ist, gelegen sein muss. Oder das 

Einkaufszentrum liegt in einer Entfernung  von höchstens 15 Kilometern zur Schweizer 

Grenze und liegt in unmittelbarer Nähe eines Autobahnanschlusses oder Bahnhofs 

(Buchstabe c). Mit der Anknüpfung an die Grenzgebiete bzw. der Einschränkung auf ei-

nen 15-Kilometer-Streifen entlang der Schweizer Grenze und der guten verkehrsmässi-

gen Erschliessung wird insbesondere denjenigen internationalen Touristen Rechnung ge-

tragen, welche die Schweiz nur kurz und ganz gezielt zu Einkaufszwecken besuchen und 

anschliessend weiterreisen. Gleichzeitig werden dadurch klare und messbare Limiten 

gesetzt. Dies ist wichtig, um noch von einer gezielten und abgegrenzten Ausnahmerege-

lung sprechen zu können. 

 Weil mit dieser Sonderbestimmung vermehrt Sonntagsarbeit geleistet wird, sollen für die 

betroffenen Arbeitnehmenden besonders vorteilhafte Arbeitsbedingungen gelten, welche 

über die gesetzlichen Vorgaben hinausgehende Kompensationen für die Sonntagsarbeit 

vorsehen (Buchstabe d). Diese werden mit Vorteil in einem Gesamtarbeitsvertrag gere-

gelt.  


